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1. Allgemeine Festsetzungen  

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der 
sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzun-
gen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen 
bezogenen besonderen Festsetzungen. 

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, 
sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig 
nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist. 

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung 
teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur 
kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach  
§ 41 erforderlich ist. 

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der 
Karte. 

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben 
in diesem Verzeichnis. 

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, 
Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige beste-
hende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre 
Lage bekannt ist. 
Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt wer-
den kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert 
eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und 
Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baube-
ginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt. 

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind 
in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. 
Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Die in Ge-
wässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege 
sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt. 

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form 
von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzel-
entwürfe hingewiesen 

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Ei-
gentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Be-
ginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt. 


